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Schwerin, 13.05.26 
 
Erlass zur einheitlichen Vergabe von Kennnummern zum Vollzug des KrWG, der 
NachweisV, der BioabfV, der EU-AbfVerbrV und der ChemKlimaschutzV durch 
die zuständigen Behörden des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Erlass zur einheitlichen Vergabe von Kennnummern vom 12.09.2012 in Verbin-
dung mit der Neufassung des Anhanges vom 12.12.2023 regelt die amtliche Vergabe 
von Identifikations- und Vorgangsnummern sowie Betriebsstätten bezogenen Kenn-
nummern zum Vollzug des KrWG, der NachweisV, der BioabfV und der ChemKlima-
schutzV durch die zuständigen Behörden. 
 
Im Rahmen der grenzüberschreitenden Verbringung von Abfällen ist ab 21.05.2026 
gemäß EU-AbfVerbrV die Vergabe von Registriernummern im elektronischen Verfah-
ren notwendig. Dies betrifft die Erteilung von Entsorgernummern für Produktionsanla-
gen, die Abfälle aus dem Ausland annehmen und entsorgen (z.B. Gießereien) sowie 
Labore, die Abfälle aus dem Ausland zur Analyse annehmen.  
 
In der Anlage des Erlasses ist in der Tabelle 1 unter Nr. 3 die Verfahrensweise bei 
der Vergabe von Entsorgernummern aufgeführt. Hier wird ein entsprechendes Kürzel 
für diese Anlagen (AVR in der 4.-6. Stelle der Kennnummer) aufgenommen. 
 
Dieser Erlass gilt für die zuständigen Behörden ab sofort. Der Erlass zur einheitlichen 
Vergabe von Kennnummern vom 12.09.2012 in Verbindung mit der Neufassung des 
Anhanges vom 12.12.2023 tritt hiermit außer Kraft. Ich bitte um Beachtung im Voll-
zug. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

Johanna Zieger 
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